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Regeste

Unfallversicherung

Erwägungen

E. 16
September 1992 während ca. 3/4 Stunden Schweissarbeiten in liegender Körperstellung
verrichtet, sich anschliessend erhoben, worauf Schwindelanfälle mit Übelkeit und
Schweissausbrüchen auftraten. Nach den Akten ist davon auszugehen, dass sich der Kopf
während der gesamten Arbeitszeit in annähernd gleich bleibender, stark abgedrehter
Stellung befand (Bericht des Dr. med. F.________, Spezialarzt für Neurologie FMH, vom
30. September 1992; Berichte des Dr. med. G.________ vom 16. April 1993, 23. Juni 1993
und 25. April 1994). Störende, in der Aussenwelt begründete Umstände sind weder aus den
Akten ersichtlich, noch werden sie vom Beschwerdeführer geltend gemacht. Es finden sich
namentlich keine Hinweise dafür, dass der Beschwerdeführer beim Geschehnis vom 16.
September 1992 einer erheblichen Lärmbelastung ausgesetzt gewesen wäre. Mit Blick auf
die seit mehreren Jahren ausgeübte Tätigkeit als Heizungsmonteur sind die bei den
Schweissarbeiten eingenommene Körper- und insbesondere die stark abgedrehte
Kopfhaltung sodann nicht derart ungewöhnlich, dass sie einer ausserordentlichen
Überanstrengung gleichkämen. Ein Unfall im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV liegt somit
nicht vor. Ebenso wenig ist eine unfallähnliche Körperschädigung gemäss Art. 6 Abs. 2
UVG gegeben, da bedingt durch das Geschehnis vom 16. September 1992 keine der in Art.
9 Abs. 2 UVV aufgezählten, den Unfällen gleichgestellten Körperschädigungen aufgetreten
ist (vgl. BGE 116 V 140 Erw. 4a, 147 Erw. 2b, je mit Hinweisen; Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, 2. Aufl., S. 202). 4.- Als Anspruchsgrundlage zu prüfen bleibt
das Vorliegen einer Berufskrankheit gemäss Art. 9 UVG . a) Eine Listenkrankheit nach Art.
9 Abs. 1 UVG in Verbindung mit Anhang I zur UVV fällt ausser Betracht. Es liegt
insbesondere keine erhebliche Schädigung des Gehörs auf Grund von Arbeiten im Lärm vor
(Anhang I Ziff. 2 lit. a). b) Gemäss Art. 9 Abs. 2 UVG gelten als Berufskrankheiten auch
andere Krankheiten, von denen nachgewiesen wird, dass sie ausschliesslich oder stark
überwiegend durch eine berufliche Tätigkeit verursacht worden sind. Diese Generalklausel
bezweckt, allfällige Lücken zu schliessen, die dadurch entstehen könnten, dass die
bundesrätliche Liste gemäss Anhang I zur UVV entweder einen schädigenden Stoff, der
eine Krankheit verursachte, oder eine Krankheit nicht aufführt, die durch die Arbeit
verursacht wurde (BGE 119 V 201 Erw. 2b mit Hinweis). Nach der Rechtsprechung ist die
Voraussetzung des "ausschliesslichen oder stark überwiegenden" Zusammenhangs gemäss
Art. 9 Abs. 2 UVG erfüllt, wenn die Berufskrankheit mindestens zu 75 % durch die
berufliche Tätigkeit verursacht worden ist ( BGE 119 V 201 Erw. 2b mit Hinweis). Die
versicherte Person muss während einer gewissen Dauer einem für ihren Beruf typischen



oder damit verbundenen Risiko ausgesetzt gewesen sein. Ein einmaliges Ereignis, durch
welches die Gesundheitsschädigung ausgelöst wird, genügt nicht ( BGE 116 V 144 Erw.
5d). Wird - wie vorliegend der Fall - eine gesundheitliche Schädigung im Rahmen der
beruflichen Arbeit durch ein einmaliges Geschehen ausgelöst, ist die berufliche Tätigkeit
nur Anlass und nicht Ursache des Leidens. 5.- Die psychischen Beschwerden stehen nach
dem Gesagten weder in natürlich noch adäquat kausalem Zusammenhang mit einem
versicherten Unfall ( Art. 6 Abs. 1 UVG in Verbindung mit Art. 9 Abs. 1 UVV ), einer
unfallähnlichen Körperschädigung ( Art. 6 Abs. 2 UVG in Verbindung mit Art. 9 Abs. 2
UVV ) oder einer Berufskrankheit gemäss Art. 9 UVG, weshalb der vorinstanzliche
Entscheid im Ergebnis nicht zu beanstanden ist. Demnach erkennt das Eidg.
Versicherungsgericht: I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen. II. Es
werden keine Gerichtskosten erhoben. III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem
Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt. Luzern, 18. April 2001 Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts Der Präsident der II. Kammer: Der
Gerichtsschreiber:
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